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AUS DER PRAXIS — LES LECTEURS PARLENT

Ausniitzungsziffer und Wald

(Mitteilung der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung)
Oxf.: 919

Die Nutzung des Baulandes muss im Interesse der Öffentlichkeit und des

einzelnen gewissen Beschränkungen unterliegen. Schon seit Jahrzehnten finden
sich denn auch in kantonalen Baugesetzen und in Bauordnungen der Gemeinden
Bestimmungen über die Grenz- und Gebäudeabstände, über die zulässige Höhe
und die maximale Geschosszahl. Seit einigen Jahren wird zudem mehr und mehr
zusätzlich zu diesen Vorschriften die Beachtung der Ausnützungsziffer gefordert.
Diese bezeichnet das Verhältnis der Bruttogeschossfläche zur Landfläche. Ein
Beispiel: Bei einer Ausnützungsziffer von 0,2 kann der Eigentümer auf einem
Grundstück von 1000 m- Inhalt ein Gebäude mit 200 m- Bruttogeschossfläche
erstellen; bei einer Ausnützungsziffer von 0,4 ergibt sich für das Grundstück eine
Ausnützungsziffer von 400 m- Bruttogeschossfläche oder von vier Wohnungen
zu je 100 m- Bodenfläche.

Es gibt Fälle, in denen die Berechnung der massgeblichen Bruttogeschossflä-
che oder der massgeblichen Landfläche einige Fragen aufwirft. So wird immer
wieder geltend gemacht, bei einem Grundstück, das teilweise bewaldet ist, sei
auch der Waldboden zur massgeblichen Landfläche hinzuzuzählen.

Das Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung der ETH-Z gab 1966
eine Richtlinie über die Ausnützungsziffer heraus (Blatt 514—420). Darin wird
klar festgehalten, dass der Wald bei der anrechenbaren Landfläche nicht berück-
sichtigt werden darf, und zwar auch dann nicht, wenn es sich um Wald handelt,
der dem Grundeigentümer selber oder einem Nachbarn gehört. Diese Empfeh-
lung ist voll und ganz begründet. Bei einem anderen Vorgehen müsste damit ge-
rechnet werden, dass längs des Waldes besonders hohe Bauten entstünden. Dabei
ist es längst bekannt, dass aus Gründen des Landschaftsschutzes in der Regel
längs des Waldrandes keine hohen Bauten entstehen sollten. Ein genügender Ab-
stand dient im weiteren der Erhaltung des Waldes und der Sicherung seiner Be-
wirtschaftung sowie dem Schutz der künftigen Bewohner von Bauten am Wald-
rand (BGE 96 1 129). Die Vorschrift, dass vom Wald ein genügender Abstand
einzuhalten ist, ohne dass dafür die Öffentlichkeit dem Grundeigentümer Ent-
Schädigung zu bezahlen hat, wurde denn auch vom Bundesgericht anerkannt
(vgl. BGE 96 I 123 ff., wo es um einen Abstand gemäss kantonalem Recht von
20 m ging).

801


	Aus der Praxis = Les lecteurs parlent

